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Die Grundgebühr 

Die Grundgebühr für die an die öffentliche Abfallbewirtschaftung angeschlossenen 

Grundstücke gem. § 5 Abs. 6 der Abfallbewirtschaftungssatzung beträgt je 

Nutzungseinheit für private Haushaltungen i. S. des § 3 Abs. 6 der 

Abfallbewirtschaftungssatzung jährlich 64,56 EURO. 

Die Grundgebühr beträgt je Nutzungseinheit für sonstige Herkunftsbereiche i. S. des § 

3 Abs. 5 der Abfallbewirtschaftungssatzung jährlich 41,04 Euro. 

  


